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Vertretenen abstrakt-generell ausgeschlossen sei. Hie-
ran wollte der Reformgesetzgeber nichts ändern (vgl. 
BeckOK-BGB/Müller-Engels, Std.: 1.5.2024, § 1824 
Rn. 7).

Die hiernach zentrale Frage, ob der Erwerb der Miteigen-
tumsanteile für die Minderjährigen lediglich rechtlich 
vorteilhaft sei, bejaht der BGH im Gegensatz zum KG; 
aus seiner Sicht bedarf es daher nicht der Bestellung 
von Ergänzungspfl egern. Der BGH bestätigt zunächst 
seine Entscheidung aus dem Jahre 2004 (BGHZ 161, 
170), wonach auf öff entlichem Recht beruhende Ab-
gabeverpfl ichtungen trotz der dadurch ausgelösten per-
sönlichen Haftung keinen beachtlichen Rechtsnachteil 
begründen. Diese Verpfl ichtungen bringen typischer-
weise keine Gefährdung des Minderjährigen mit sich. 
Auch dort wurde ein jeweils hälftiger Miteigentums-
anteil an zwei Minderjährige übertragen, ohne dass 
für den BGH dieser Unterschied gegenüber der Über-
lassung von Alleineigentum entscheidungserheblich ins 
Gewicht fi el (in diesem Sinn bereits zuvor BayObLGZ 
1998, 139, 143 f.). Nur bei einer Vermietung oder Ver-
pachtung sei ein erheblicher Rechtsnachteil aufgrund 
des Eintritts des Erwerbers in die Vermieter- bzw. Ver-
pächterstellung gem. §§ 566, 581 Abs. 2, 593b BGB zu 
bejahen.

Der BGH bestätigt diesen Standpunkt in der vorliegen-
den Entscheidung ausdrücklich. Für den Rechtsnach-
teil sei die Aufl assung isoliert zu betrachten und auf den 
Eigentumserwerb als solchen abzustellen. Mittelbare 
Folgen hätten außer Betracht zu bleiben. Die in § 748 
BGB angesprochenen Lasten träfen den Minderjähri-
gen zwar unmittelbar mit dem Eigentumserwerb, aber 
ohne dass insoweit ein Unterschied zum Erwerb von 
Alleineigentum bestehe. Der Anfall von Erhaltungs-, 
Verwaltungs- und Benutzungskosten trete hingegen 
nicht bereits mit dem Erwerb des Miteigentumsanteils 
ein. Notwendige Erhaltungsmaßnahmen i. S. v. § 744 
Abs. 2 BGB müssten vielmehr zunächst vorgenommen 
werden. Ansprüche aus §§ 748, 745 BGB setzten einen 
Beschluss der Miteigentümer voraus. 

Ganz anders sei die Sachlage beim Erwerb einer 
Eigentumswohnung durch den Minderjährigen, wo 
§ 16 Abs. 2 S. 1, § 9a Abs. 4 WEG relevante Haftungs-
folgen im Sinne eines beachtlichen Rechtsnachteils sta-
tuierten. Demgegenüber würden Miteigentumsanteile 
typischerweise innerhalb einer Familie übertragen, so-
dass eine Inanspruchnahme zwischen den Miteigen-
tümern in aller Regel fernliegend sei. Dass die derart 
vom BGH hinsichtlich eines Rechtsnachteils bestätigte 
Unterscheidung zwischen dem Erwerb unaufgeteilten 
Miteigentums einerseits und einer Eigentumswohnung 
gem. dem WEG andererseits dem Willen des Gesetz-

gebers entspreche, folge mittelbar auch aus der (neuen) 
Regelung in § 1850 Nr. 4 BGB. Dort wird seit dem 
1.1.2023 nur der unentgeltliche Erwerb von Wohnungs- 
oder Teileigentum im Hinblick auf die umfangreichen 
Haftungsfolgen unter den Genehmigungsvorbehalt ge-
stellt. Zwischen Allein- und Miteigentum ist dabei nicht 
unterschieden.

Praxishinweis
Für die Praxis bringt die Entscheidung in der Frage des 
rechtlichen Vorteils und des Vertretungsausschlusses 
nach § 1629 Abs. 2 S. 1, §§ 1824, 181 BGB in Bezug 
auf den unentgeltlichen Erwerb von Miteigentumsan-
teilen eine erfreuliche Rückkehr von Rechtssicherheit, 
die durch die abweichenden Judikate des KG und des 
OLG München verloren zu gehen drohte. Dass die da-
durch wieder bestätigte Verfahrensvereinfachung den 
Minderjährigenschutz nicht substanziell preisgibt, hat 
der BGH ausführlich begründet.

BGB §§ 2302, 2301 Abs. 1 
Wirksamkeit der Aufl age zur Weiterschenkung eines 
Schenkungsgegenstandes 

1. Eine Aufl age, die den Beschenkten verpfl ichtet, 
den geschenkten Gegenstand spätestens mit seinem 
Ableben unentgeltlich auf einen Dritten zu übertra-
gen, fällt nicht ohne weiteres unter den Tatbestand 
des § 2302 BGB. 

2. Eine Aufl age, die den Beschenkten verpfl ichtet, 
zugunsten eines Dritten ein Schenkungsversprechen 
abzugeben, das unter der Bedingung steht, dass der 
Dritte den Beschenkten überlebt, ist nach §  2302 
BGB nichtig. 

3. Wirksam ist eine Aufl age, wenn die Parteien des 
Schenkungsvertrags bereits einen – wenn auch be-
dingten – Anspruch des Dritten auf Übereignung 
des geschenkten Gegenstands begründen.

BGH, Urt. v. 28.11.2023 – X ZR 11/21

Problem 
Die zwei Kläger (ersteheliche Kinder des Erblassers) 
begehren von den zwei Beklagten (zweite Ehefrau und 
Kind aus zweiter Ehe) aus einem Schenkungsvertrag die 
Übertragung des Eigentums an einem Grundstück. Der 
Erblasser E ist im September 2017 verstorben. Seine ers-
te Ehe wurde im März 1995 geschieden. In der zweiten 
im September 1995 geschlossenen Ehe war in einem no-
tariellen Ehevertrag vom Juli 1995 Gütertrennung ver-
einbart worden. 
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Über das in Streit stehende Grundstück schloss der Va-
ter des Erblassers mit diesem im Dezember 1995 eine 
mit „Hausübergabe“ überschriebene notarielle Verein-
barung, worin sich der Erblasser für bestimmte Konstel-
lationen zur (Rück-)Übereignung des Grundstücks an 
seinen Vater bzw. an seine leiblichen Kinder verpfl ich-
tete. In einem notariellen Nachtrag vom Mai 2003 ver-
einbarten die Parteien des Übergabevertrags ergänzend, 
dass die beiden Kläger das Grundstück spätestens beim 
Ableben des Erblassers je zur Hälfte erhalten sollten. 
In einem weiteren notariellen Nachtrag vom Juni 2008 
verpfl ichtete sich der Erblasser, das Grundstück spä-
testens bei seinem Ableben an die beiden erstehelichen 
Kinder und das Kind aus der zweiten Ehe als Miteigen-
tümer zu je einem Drittel zu übereignen. Bis zum Tod 
des Erblassers kam es nicht zu einer Übereignung des 
Grundstücks. Derzeit sind Eigentümer desselben die 
vier Parteien als Miterben. 

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß ver-
urteilt, der Übertragung des Grundstücks auf die beiden 
Kläger und den Beklagten zu 2 (das Kind aus zweiter 
Ehe) als Miteigentümer zu je einem Drittel zuzustim-
men und die entsprechende Grundbucheintragung zu 
bewilligen. Das Berufungsgericht hat die hiergegen ge-
richtete Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Mit 
ihrer vom Senat zugelassenen Revision begehren die Be-
klagten weiterhin die Abweisung der Klage. 

Entscheidung 
Die zulässige Revision hat Erfolg und führt zur Auf-
hebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zu-
rückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Aus 
Sicht des BGH hält die Beurteilung des Berufungsge-
richts einer rechtlichen Überprüfung nicht stand. Für 
rechtsfehlerhaft hält der BGH die Erwägungen des Be-
rufungsgerichts, mit dem dieses zum Ergebnis gelangt 
ist, dass bereits im Vertrag vom Dezember 1995 eine 
wirksame Weiterübertragungsverpfl ichtung begründet 
worden sei. 

Eine wirksame Weiterübergabeverpfl ichtung kann aus 
Sicht des BGH aber insbesondere dem Vertrag von 
Juni 2008 (voraussichtlich) entnommen werden. Der 
BGH schließt sich insoweit der wohl h. A. der Lite-
ratur (vgl. Jülicher, ZEV 1998, 285, 288; ders., ZEV 
2003, 350, 353) an, wonach eine Aufl age, die den Be-
schenkten verpfl ichtet, den geschenkten Gegenstand 
spätestens mit seinem Ableben unentgeltlich auf einen 
Dritten zu übertragen, wirksam vereinbart werden 
kann. Dem steht aus Sicht des BGH nicht das Verbot 
des §  2302 BGB entgegen, das nur Verpfl ichtungen 
im Hinblick auf Verfügungen von Todes wegen, nicht 
aber in Bezug auf Rechtsgeschäfte unter Lebenden, 
erfasse. 

Dagegen ist aus Sicht des BGH eine Aufl age, die den 
Beschenkten verpfl ichtet, zugunsten eines Dritten ein 
Schenkungsversprechen abzugeben, das unter der Be-
dingung steht, dass der Dritte den Beschenkten über-
lebt, nach § 2302 BGB nichtig. Dies ergibt sich aus der 
Anwendbarkeit des § 2301 Abs. 1 BGB auf diese Kons-
tellation, die zur Anwendung der Vorschriften über Ver-
fügungen von Todes wegen und damit auch des § 2302 
BGB führt. In dieser Konstellation wird dem Beschenk-
ten entgegen §  2302 BGB die Pfl icht auferlegt, ein 
Rechtsgeschäft vorzunehmen, das nach § 2301 Abs. 1 
BGB als Verfügung von Todes wegen zu behandeln ist. 
Nach Ansicht des BGH gilt dies entgegen einer in der 
Literatur vertretenen Ansicht auch für Klauseln, die nur 
zu einer einmaligen Weitergabe des geschenkten Gegen-
stands verpfl ichten. 

Wirksam ist nach Ansicht des BGH dagegen eine Aufl a-
ge, wenn die Parteien eines Schenkungsvertrages bereits 
einen – wenn auch bedingten – Anspruch des Dritten 
auf Übereignung des geschenkten Gegenstands begrün-
den. Dies wird damit begründet, dass von § 2302 BGB 
nur die Verpfl ichtung, eine Verfügung von Todes we-
gen zu errichten, nicht zu errichten, aufzuheben oder 
nicht aufzuheben, verboten wird, nicht aber die Vor-
nahme solcher Rechtshandlungen selbst (wie beispiels-
weise durch Abschluss eines Erbvertrages, durch ein 
gemeinschaftliches Testament oder ein formgerecht ab-
gegebenes Schenkungsversprechen i. S. v. § 2301 Abs. 1 
BGB). 

Praxishinweis
Die ausführlich begründete Entscheidung des BGH 
zu den verschiedenen Gestaltungsvarianten zeigt, dass 
Weiterleitungsklauseln mit Bedacht formuliert wer-
den müssen (vgl. dazu auch M. K. Th elen, LMK 2024, 
807144; zur zugrunde liegenden Konstruktion eines 
Vertrages zugunsten Dritter nach § 328 BGB vgl. auch 
Becker, NJW 2024, 1117 f.).


